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Das XII-Tafel-Gesetz


lex duodecim tabularum





I. Entstehung und Überlieferung


Das XII-Tafelgesetz entstand in den Auseinandersetzungen zwischen den Patriziern und den Plebejern (Ständekämpfe). Seit der Stadtgründung 753 vor Chr. legte die rechtskundige patrizische Oberschicht die damals ungeschriebenen Gewohnheitsrechte willkürlich und zu ihren Gunsten aus; die Rechtsprechung lag also, bis auf wenige sakrale Gesetze aus der Zeit der Könige (leges regiae), bei ihnen.


Die Plebejer forderten insbesondere eine schriftliche Festlegung der Gesetze, an die sich auch die Mächtigen halten mußten. Nachdem 494 vor Chr. das Volkstribunat eingeführt wurde, forderten die beiden Volktribunen, die Gesetze für alle einheitlich niederzuschreiben.


Der Senat gab dieser Forderung nach und setzte für das Jahr 451 vor Chr. ein Zehnmännerkollegium ein, das die Gesetze aufzeichnen sollte (“decemviri legibus scribundis”); damit sie dies frei von Einflüssen tun konnten und keine Instanz über ihnen stand, übernahmen sie für das Jahr die Regierungsgeschäfte und wurden mit konsularischer und diktatorischer Macht ausgestattet.


�Man muß annehmen, dass, bevor die XII Tafelgesetze niedergeschrieben wurden, die griechischen       


Rechtsverhältnisse, besonders die attischen, studiert wurden. Anscheinend wollte man  einen Einblick in fremde Gesetzgebungen gewinnen und von ihnen lernen (nicht kopieren), bevor man ein eigenes 


Gesetzgebungswerk erstellte. Die griechischen Einflüsse auf das römische Gesetzeswerk beziehen sich nur auf Einzelgesetze und beeinträchtigen nicht den Gesamteindruck.


Noch im selben Jahr wurden dem Volk 10 Gesetzestafeln zur Abstimmung vorgelegt, die gleiches Recht für Patrizier und Plebejer schufen. Sie wurden in den Zenturiatskomitien verfassungsmäßig angenommen.


Für das Jahr 450 vor Chr. bestimmte man nochmals Zehnmänner, um die ersten 10 Tafeln, die noch Mängel aufwiesen, durch weitere Gesetze zu ergänzen. Diese 2 “Ergänzungstafeln” wichen allerdings teilweise vom gleichberechtigenden Kurs der ersten 10 ab (z. B. Eheverbot zwischen Patriziern und Plebejern).


Die Niederschrift der Gesetze auf XII Tafeln war also 450 vor Chr. beendet. Die Erztafeln wurden öffentlich auf dem Forum aufgestellt.


Heute ist nur noch ein Drittel des Gesamttextes, wahrscheinlich nicht einmal in der Urfassung überliefert. Quellen: überlieferte Bruchstücke des Gesetzestextes selbst, von Cicero, Festus, Gellius, Plinius d. Ä. oder Ulpian sowie zahlreiche mittelbare Angaben über bestimmte Inhalte einzelner Gesetze.


Die ältesten XII-Tafeln wurden anscheinend bei der gallischen Eroberung 387 vor Chr. vernichtet. Uns sind daher höchstwahrscheinlich nur noch überarbeitete Versionen bekannt.


Das wohl wichtigste Zeugnis ist der sog. Gaiusfund von 1933, eines Juristen, der einen 6-teiligen Kommentar zu dem XII-Tafelgesetz geschrieben hat.











II. Inhalt


Die XII Tafeln waren eine schriftliche Fixierung von Einzelbestimmungen des damals gebräuchlichen Straf- und Privatrechts sowie des “ius sacrum” (etruskisch),die die niederen Stände vor der willkürlichen Rechtsauslegung der Patrizier schützten sollte und nach Tacitus das letzte römische Gesetz war, das ein gleiches Recht für alle schuf.


Sie faßten das “ius civile”, d. h. die für  das Recht der Bürger maßgebenden Normen zusammen und wurden nur durch einige wenige Gesetze ergänzt. 
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Die Gesetze stellten das Gemeinwesen vor Privatdinge und ordneten den Einzelnen dem Staat unter.


Sie waren in einer sehr starren, formalisierten Form niedergeschrieben, was den strengen, teilweise auch ritualisierten Inhalt widerspiegelt. Trotz dieser Strenge in Form und Inhalt gab es auch individuelle Freiheiten, die eine Weiterentwicklung möglich machten. Manche Eigenheiten der Gesetzgebung zeugen aber noch vom archaischen Charakter des Bauervolkes, das die Römer damals noch waren. 


Es gab Vorschriften über den Ablauf des gerichtlichen Verfahrens, über Urteilsvollstreckung sowie Privat- und Strafrecht, nicht aber über die politische Ordnung oder die Gerichtsverfassung.





Einige Bereiche wie Rechtsgrundsätze oder bei Rechtsgeschäften notwendige Symbolhandlungen  (legis actiones) wurden nicht aufgeschrieben, da sie schon durch das  traditionelle “mos patrius” geregelt wurden und als selbstverständlich galten.





Einige wichtige Bestimmungen waren:





Prozeßrecht:


allgemeine Bestimmungen über den Zivilprozeß


Prozeßbürgschaft (tab. 1.4): Der Beklagte konnte sich bei einem Prozeß von einem Bürgen vertreten lassen, der in gleicher Weise zahlungskräftig sein mußte; man unterschied zwischen Grundbesitzern und Proletariern.


Der Gerichtsmagistrat soll als Schlichter auftreten und auf eine gütliche Einigung hinwirken; das Fällen eines Urteils konnte aber auch einem Geschworenenrichter (iudex) oder Schiedsrichter (arbiter) zugeteilt werden.


Es wird die “sponsio”/”stipulatio” erwähnt, eine Art eidliches Versprechen/verpflichtender Vertrag.


Ausländern wurde Rechtsschutz gewährt (tab. 2.2)


Die Durchsetzung von ausgeklagten Ansprüchen war fast ausschließlich dem Prozeßgewinner überlassen, wie in tab. 3.1-4 (nexum; s. u.)





“mancipatio” und Vermögensrecht: 


Es wird nochmals das “nexum” erwähnt (tab. 6.1), mit dem der Gläubiger ein Zugriffsrecht auf den säumigen Schuldner hat. Er konnte ihn in Schuldknechtschaft (nexum) nehmen, oder ( zusammen mit anderen Gläubigern) frei (!) auf das Schuldnervermögen zugreifen (auch Verkauf als Sklave) ( “per aes et libram”.


“mancipatio”: Kauf- und Übereignungsgeschäft, wurde für den Handel, die Rechtsverbindlichkeit mündlicher Absprachen oder in ritualisierter Form beim Familienrecht verwendet. Es entstand aus dem Übergang einer Sache oder Person von der (manus-)Gewalt des einen “pater familias” in die eines anderen (mancipium). Vollzogen wurde die “mancipatio” vor 5 Zeugen (erwachsene, römische Bürger) und einem Waagenhalter, der das Abwägen des Kaufpreises (aes; ungeprägtes Metall) überwachte. Als es gemünztes Geld gab, wurde dies durch eine an die Waagschale geschlagenen Münze weitergeführt (“mancipatio nummo uno”).


Eigentumsbegriff: <Wird jemand auf Herausgabe eines Gegenstandes verklagt, so muß der Beklagte den Vorbesitzer veranlassen, vor Gericht zu erscheinen und den Prozeß als sein Gewährsmann zu übernehmen. Tut er dies nicht, verliert der Beklagte den Prozeß, kann aber vom sog. Veräußerer den doppelten Sachwert als Entschädigung verlangen, wenn der Gegenstand durch “mancipatio” übertragen worden war. Bei der symbolischen “mancipatio nummo uno” übernahm der Veräußerer durch die “sponsio”/”stipulatio” die entsprechende Verpflichtung, das Doppelte des Sachwertes zu zahlen (“stipulatio duplae”).> 


Durch das XII-Tafelgesetz genügte es nun, anstatt einer Reihe von Vorbesitzern, Zeugen zu stellen, die den rechtmäßigen Erwerb des Streitgegenstandes bezeugten, wenn Grundstücke 2 Jahre und andere Sachen 1 Jahr in Besitz des Angeklagten waren.





Familien- und Erbrecht:


Das Familienrecht wird vorausgesetzt (Einehe und Patriarchie) und nur in wenigen Punkten von den XII-Tafelgesetzen geregelt; z. B.: “lex Canuleia” (445 vor Chr.) ( Aufhebung des Eheverbots zwischen Patriziern und Plebejern.


Das Übertragungsgeschäft der “mancipatio” spielte in besonderen, oft ritualisierten Formen eine Rolle bei Eheschließung (coemptio), “emancipatio” (Sohn wird frei von der väterlichen Gewalt) oder der Adoption.





Deliktrecht:


Grundsätzlich war die Ahndung von Verbrechen Aufgabe des Verletzten oder seiner Familie (Grundgedanke der privaten Rache). Voraussetzung für Fehde oder Blutrache war eine gescheiterte Verhandlung vor dem Gerichtsmagistraten. Wer ohne Urteilsspruch tötete, galt selbst als Mörder. Der Staat griff nur bei Hoch- und Landesverrat (perduellio) oder bei unmittelbar gegen das Gemeinwesen gerichtete Straftaten ein.


Die Strafe für vorsätzllichen Mord (parricidium) wurde als selbstverständlich vorausgesetzt - Tod, entweder durch die Angehörigen des Ermordeten oder alle anderen. Bei unabsichtlicher Tötung wurde statt des Täters ein Schafbock gestellt. Einem flüchtigen Mörder wurde per Magistratsdekret jede erdenkliche Hilfe untersagt (aqua et igni interdicere); es blieb nur Flucht ins “exilium”.


Für andere Verbrechen ordnet das XII-Tafelgesetz genaue Bestrafungen an: Tötungsbefugnis, feste Bußzahlungen und solche die an einem Sachwert orientiert waren, sowie sakrale Strafen.


“Talion” (“Gleiches mit Gleichem vergelten”) wurde anscheinend nur angewandt, wenn Täter und Verletzter sich nicht über eine Geldbuße einigen können (wird etwa bei Körperverletzung angewandt).


Diebstahl: Ein bei Nacht erwischter Dieb durfte getötet werden, am Tage, wenn er bewaffneten Widerstand leistete (Nachbarn als Zeugen). Wurde ein Dieb nicht auf frischer Tat ertappt, galt der doppelte Sachwert des Diebesgutes als Buße (poena).


Sachbeschädigung wurde anscheinend nicht durch das XII-Tafelgesetz geregelt. Dies übernahm das Plebiszit “lex Aquilia de damno” (287/286 vor Chr.) durch Ersatz des Sachwertes oder doppeltes Bußgeld.
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